
129- AStW Aktuelles 
aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht

Steuern kompakt
AStW

▶▶ Steuern kompakt – Lohnsteuer

mehrfacher unterjähriger Wechsel der Steuerklasse zur 
erlangung eines höheren elterngeldes

| Nach einem Wechsel der Steuerklassenkombination von IV/IV auf III/V 
ist ein erneuter Steuerklassenwechsel zur Kombination V/III innerhalb 
desselben Jahres zur Erlangung höheren Elterngeldes unzulässig. Eine 
Verletzung des Gleichheitssatzes nach Art. 3 Abs. 1 GG oder des Grund-
rechts nach Art. 6 Abs. 1 GG wird hierdurch nicht begründet. |
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▶▶ Steuern kompakt – Abgabenordnung

Steuererklärung: Gesetz bringt längere abgabefristen – 
aber erst ab 2019

| In den vergangenen Tagen informierten einige Medien über geänderte 
Abgabefristen für die Steuererklärung. Hintergrund ist das in diesem 
Jahr in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsver-
fahrens. Die Verlängerung der Frist zur Abgabe der Steuererklärung ist 
eine der wesentlichen Änderungen, die dieses Gesetz bringt. Allerdings 
greift diese veränderte Regelung entgegen einiger Berichte noch nicht in 
diesem Jahr, sondern erst bei Steuererklärungen für das Jahr 2018. Dar-
auf weist das Finanzminsiterium Mecklenburg-Vorpommern auf seiner 
Internetseite hin. |

Beachten Sie | Die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2018 kann 
bis zum 31.7.2019 eingereicht werden. Für die Jahressteuererklärungen für 
die Jahre 2016 und 2017 bleibt es hingegen noch bei der bislang geltenden 
Frist zum 31. Mai des Folgejahres. Auch beratene Steuerpflichtige bekom-
men ab der Jahressteuererklärung für das Jahr 2018 mehr Zeit: In diesem 
Fall verlängert sich die Frist vom 31. Dezember des Folgejahres auf den  
28. bzw. 29. Februar des übernächsten Jahres.


